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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „PV-Anlage Gielsdorf“ zielt auf die Errichtung einer ca. 84 

ha großen Freiflächenphotovoltaikanlage nördlich der Ortslage Gielsdorf ab. Der 

Geltungsbereich umfasst Flächen, welche momentan intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „PV-Anlage Gielsdorf“ wurde am 20.12.2021 

durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Altlandsberg gefasst. 

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen artenschutzrechtlichen 

Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 BNatSchG aufgenommen wurden, 

ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind 

insbesondere die direkten Wirkungen des Vorhabens auf besonders und streng geschützte 

Arten sowie die mittelbaren Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere 

Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich 

der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten sowie Arten des 

Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und 

dargestellt.  

1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Planungsraum umfasst ein ca. 84 ha großes Areal, welches sich nördlich der Ortslage 

Gielsdorf im Bereich intensiv genutzter Ackerflächen erstreckt. Der Planungsraum wird nördlich, 

östlich und südlich von Waldflächen eingefasst, welche eine Einsehbarkeit deutlich verringern. 

Westlich des Vorhabenstandortes erstrecken sich weitere intensiv genutzte Ackerflächen. 

Die Ortslage Gielsdorf erstreckt sich südlich in ca. 550 m Entfernung. Nördlich des 

Vorhabenstandortes befindet sich eine einzelne Wohnbebauung im Außenbereich. Südlich in ca. 

300 m Entfernung ist ein einzelnes Wohnhaus vorhanden. Westlich in ca. 550 m Entfernung 

erstreckt sich ein landwirtschaftlicher Betriebsstandort. 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind gekennzeichnet 

durch ein geringes landwirtschaftliches Ertragsvermögen von durchschnittlich 32 Bodenpunkten.  

Hochwertige Biotopstrukturen werden im weiteren Planungsprozess gesichert und als solche 

erhalten. 
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Abbildung 1: Blick auf das Baufeld 2 (Blickrichtung Norden) 

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 

Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 (Naturpark) und 

28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) oder europäische 

Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhanden. 

Als nächstgelegenes europäisches Schutzgebiet ist das Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung (GGB) DE 3349-302 „Fängersee und unterer Gaumengrund“ zu benennen. Dieses 

erstreckt sich in ca. 2.100 m Entfernung zum Vorhabenstandort.  

Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berücksichtigung der zu 

erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung daher der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des 

Untersuchungsraumes gewählt. Auswirkungen über diesen Bereich sind vorhabenbedingt 

aufgrund des zu erwartenden Wirkgefüges nicht ableitbar.  
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1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen 

sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz gemäß § 44 

Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende Themenkomplexe sind bei 

der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichtigen bzw. zu untersuchen: 

• Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), insbesondere 

Brutvögel 

• die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" gemäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

• die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

• deren maximale Wirkreichweiten 

• die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersuchungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine Betroffenheit 

hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann 

und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Brandenburg gemäß Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind und 

deren Auftreten in Brandenburg in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habitatstrukturen im 

Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. Fehlen von für die Arten 

notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf Grund der 

geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Durch das Sachverständigenbüro Garten und Landschaft Jochen Brehm erfolgten im 

Planungsraum in der Zeit von April 2022 bis September 2022 entsprechende Kartier- und 

Erfassungsarbeiten hinsichtlich Reptilien, Amphibien sowie Brut- und Zugvögel. 

Flora 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aufgrund der 

Vorprägung des Vorhabenstandortes (intensiv genutzte Ackerflächen) ausgeschlossen werden. 

Fauna 

Säugetiere 

Lebensräume von Kleinsäugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und des 

Europäischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht innerhalb des 

Untersuchungsraums. Für Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter (Lutra lutra) ergibt sich 

wirkbedingt kein erhöhter Untersuchungsbedarf.  

Gegenwärtig kann davon ausgegangen werden, dass Großsäuger den Untersuchungsraum nicht 

bevorzugt als Nahrungshabitat nutzen, da es sich im Planungsraum um intensiv genutzte 

Ackerflächen handelt und der menschliche Einfluss als hoch einzuschätzen ist.  

Aufgrund der geplanten Abstandsflächen zu hochwertigen Biotopstrukturen sowie der 

geplanten Wildkorridore mit, welche von jeglicher Bebauung freigehalten werden, kann eine 

Zerschneidewirkung ausgeschlossen werden und eine Wanderung von Großsäugern ist 

weiterhin uneingeschränkt möglich. 
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Fledermäuse 

Für Fledermäuse (Microchiroptera) befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs keine 

geeigneten Quartiere. Innerhalb der geplanten Sondergebietsfläche sind weder Gebäude noch 

Altholzbestände vorhanden. Nach Beendigung der Bauarbeiten kann der Vorhabenstandort 

weiterhin als Jagdhabitat genutzt werden. 

Amphibien 

Innerhalb des UG befinden sich keine dauerhaften Gewässer. Eine kleine Geländesenke zwischen 

mittlerer und westlicher Fläche im Norden, die Potential als temporäres Laichgewässer hätte, war 

jedoch nie mit Wasser gefüllt im Jahr 2022. 

Jedoch liegt ca. 400 m nordöstlich der Fläche der Große Lattsee. In rund 800 m südöstlicher 

Richtung liegen gleich drei Seen: Herrensee, Schloßsee und Ihlandsee. Migrationsbewegungen 

von Amphibien in/aus diese/r Richtung wurden aber nicht festgestellt. 

Als Winterquartier geeignete Strukturen (z.B. frostfreie Schutthaufen, Lesesteinhaufen) befinden 

sich in den Gehölzstreifen zwischen den drei Ackerflächen. Hier wurden Feldsteine abgeladen 

und Totholz liegen gelassen. Während der genannten Begehungen konnten jedoch keine 

direkten Nachweise für Amphibien auf dem Gelände erbracht werden. Das Lebensraumpotential 

wird aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung als sehr gering eingeschätzt. 
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Reptilien 

Relativ geeignete Strukturen für Reptilien im untersuchten Gebiet befinden sich nur in 

Randbereichen (Säumen) zwischen Gehölzflächen und Freiflächen. Diese Streifen sind recht 

schmal, sodass insgesamt nur sehr wenig Lebensraumpotential im Untersuchungsgebiet (und 

auch auf angrenzenden Flächen) vorhanden ist. 

Trotz intensiver Suche in den Potentialhabitaten sowie den Übergangsbereichen zu 

umliegenden Flächen blieben Sichtungen und Nachweise thermophiler Arten aus. In der 

Literatur wird von einer durchschnittlich 10 %igen Erfassungsquote ausgegangen, da trotz 

mehrmaliger Begehungen nur ein Bruchteil der Tiere beobachtet wird (LAUFER, 2014). Dies hat 

unter anderem seine Ursache in der relativ hochfrequenten Tagesrhythmik bzw. Aktivität nur 

während der Lichtphase eines täglichen Licht-Dunkel-Wechsels, begründet durch den 

verhältnismäßig geringen Nahrungsbedarf und demzufolge, zumindest in Lebensräumen mit 

normaler Arthropodendichte, geringem Zeitaufwand bezüglich der Nahrungsaufnahme oder 

auch die Reaktion auf mikroklimatische Änderungen im Tagesverlauf (BLANKE, 2010). Auf der 

Fläche sind kaum vertikale Versteckstrukturen (Totholzhaufen usw.) vorhanden, sodass 

zumindest für die Zauneidechse nur eine sehr mäßige Populationsgröße erreichbar ist. Der Druck 

durch Prädatoren ist relativ groß, da es im Umfeld durch Bäume relativ viele Anwarten für 

räuberische Vögel gibt. Es bleibt festzuhalten, dass vor Ort keine stabile Reptilienpopulation 

existiert. 

Brut- und Rastvögel 

Das Artenspektrum ist relativ klein, da das Untersuchungsgebiet als Intensivacker genutzt wird, 

der wenig Lebensraumpotential besitzt. Viele der erfassten Brutvögel mit Revierverhalten nutzen 

die Bereiche der Gehölzstreifen zwischen den Ackerflächen. Dort gibt es Nistmöglichkeiten in 

den Bäumen und geschützte Rückzugsräume. Dennoch wurden auch die intensiv genutzten 

Ackerflächen von insgesamt sechs Feldlerchenpaaren als Brutrevier genutzt. Sie konnten dort 

von März bis September durchgängig beobachtet werden und haben erfolgreich die Brut 

abgeschlossen.  

Zug- und Rastvögel wurden weder im Frühjahr noch im Spätsommer/Herbst gesichtet, obwohl 

Potential in Form von Futteresten (Mais) auf dem Acker vorhanden war. Dieses Nahrungshabitat 

wurde dennoch von einem einzelnen Kranichpaar genutzt (Nahrungsgast). Auch sie konnten von 

Frühjahr bis Spätsommer/Herbst auf der gesamten Fläche beobachtet werden. Ein Neststandort 

wurde nicht gefunden. Dieser befindet sich vermutlich in den deckungsreichen Waldbeständen 

im Umfeld des Plangebietes. Die Brut war erfolgreich, sodass ab Sommer 2022 ein Jungtier bei 

den Kranichen zu sehen ist. 
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Käfer 

Lebensräume von Käfern (Coleoptera), wie Breitrand (Dytiscus latissimus), Heldbock (Cerambyx 

cerdo) und Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) befinden sich nicht 

im Untersuchungsraum. Alte Höhlenbäume befinden sich nicht im Planungsraum, was ein 

Vorkommen des Eremit (Osmoderma eremita) ausschließen lässt. Durch das Nicht-

Vorhandensein von Vorzugslebensräumen aller weiteren o.g. Käferarten, kann eine 

Beeinträchtigung dieser Arten durch das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden.  

Schmetterlinge 

Schmetterlinge (Lepidoptera), wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der Dunkle 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), der Helle Wiesenknopf Ameisenbläuling 

(Maculinea teleius) und der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) leben in Mooren, 

Feuchtwiesen und an naturnahen Bachläufen.  

Das Vorkommen des Hellen und Dunklen Wiesenknopfameisenbläulings kann aufgrund der 

benötigten Raupenfutterpflanze (Wiesenknopf, Sanguisorba officinale) ausgeschlossen werden. 

Des Weiteren ist ein Vorkommen des auf ampferreiche Feuchtwiesen angewiesenen Großen 

Feuerfalters auszuschließen. Als potentielle Art ist auf der zu betrachtenden Fläche auch der 

Nachtkerzenschwärmer auszuschließen, da weder das Weidenröschen noch die Gewöhnliche 

Nachtkerze als Raupenfutterpflanze im Plangebiet vorhanden sind. Eine Beeinträchtigung durch 

das geplante Vorhaben kann somit ausgeschlossen werden.  

Libellen 

Da aquatische Lebensräume nicht überplant werden, kann eine negative Auswirkung auf Libellen 

(Odonata) ausgeschlossen werden.  

Weitere 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und semiaquatischen 

Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Pisces), Meeressäuger und 

Weichtiere (Mollusca) auszuschließen. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend besteht ein erhöhter Untersuchungsbedarf für Brutvögel (Offenland, 

Gehölz- und Höhlenbrüter) sowie den Kranich als Nahrungsgast. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf die 

Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der örtlichen Besichtigung des 

Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der naturschutzfachliche Wert der Vorhabenfläche 

gering ist. 

Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlärm aufgrund der 

Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von Montagepersonal zu rechnen.  

Zur optimierten Exposition und Aufständerung der Module/Funktionseinheiten werden 

standardisierte, feste Gestelle eingesetzt, welche in den unbefestigten Untergrund gerammt 

werden. Aufgrund der sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige Versiegelung des 

Bodens nicht notwendig. Die Module werden anschließend zu Funktionseinheiten zusammen 

und zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Zentralwechselrichter 

angeschlossen werden. 

Für die Verkabelung der Photovoltaikanlage ist das Ausheben von Kabelgräben notwendig. Der 

Bodenaushub wird nach Abschluss der Verkabelungsarbeiten getrennt nach Bodenarten 

wiedereingesetzt. 

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem handelsüblichen 

Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen bis maximal 3,0 Metern. 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Mit dem Vorhaben sind für die festgesetzten Sondergebiete Neuversiegelungen 

(Verschattungspauschale) in einem Umfang von bis zu 30.740 m² davon 740 m² Vollversiegelung 

sowie 30.000 m² Teilversiegelung möglich. Eine Beseitigung oder Beeinträchtigung von 

Wertbiotopen oder gesetzlich geschützten Biotopen findet dabei jedoch nicht statt.  

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentlichen 

betriebsbedingten Immissionswirkungen vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu 

immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich 

vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen oder Eutrophierung 

gehen somit vom Vorhaben nicht aus.  
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3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vorhabens auf 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt werden, da diese Arten in 

hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb des Einflussbereichs des Vorhabens 

vorkommen. 

Die vorliegende Planung nimmt ausschließlich anthropogen geprägte Flächen in Anspruch. 

Aufgrund der regelmäßigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und Vorprägung des 

Standortes ist das Vorkommen von Pflanzenarten der FFH-Richtlinie unwahrscheinlich. 

3.1.2 Tierarten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten 

Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen bzw. zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot).  

Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszugehen, wenn die mit dem 

Bau der in Verbindung stehenden Handlungen voraussehbar zur Tötung von Exemplaren einer 

Art führen.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch den 

vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwicklungsformen einer 

Art getötet werden. 

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung 

beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und 

der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert (Störungsverbot).  

Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder der Abzug von 

Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Störungen führen und damit den Erfolg 

der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung oder Wanderung gefährden.  

Dabei ist auch die zeitliche Komponente zu berücksichtigen. So sind Störungen nur während der 

Bauphase relevant. Maßgebend ist dabei, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert (Erheblichkeitsschwelle).  

Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstanden, die eine 

Fortpflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden, 

abgrenzbaren Raum gemeinsam bewohnen.  
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Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand einer lokalen Population 

vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  

Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, sind in der Regel keine 

dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. Der Verbotstatbestand wird 

entsprechend nicht erfüllt.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wildlebenden 

Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten).  

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschützten Arten aktuell zur 

Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden.  

Unter die Begriffsdefinition Fortpflanzungs- und Ruhestätte fallen beispielsweise auch alle 

Bereiche, die potenziell diese Funktionen erfüllen können. Damit beinhaltet das 

Zerstörungsverbot auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 

wiederbesetzt werden.  

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. 

Während der Kartierung konnten aber keine direkten Nachweise für Amphibien auf dem 

Gelände erbracht werden, sodass davon ausgegangen wird, dass die Fläche grundsätzlich 

keine Eignung als Lebensraum für Amphibien hat. Ebenfalls wurde gutachterlich 

festgestellt, dass vor Ort keine stabile Reptilienpopulation existiert. 
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-

Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkommende Vogelarten“ 

im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). Nach Artikel 1 der Vogelschutz-

Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildlebenden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „besonders geschützten 

Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus werden einige dieser Arten zugleich 

als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vogelschutz-

Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Beschädigung von Nestern 

und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entsprechend gilt auch 

das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 

durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell festzuhalten, dass 

dieser anthropogenen Belastungen ausgesetzt ist.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der geplanten 

Photovoltaikanlage bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tötung von Exemplaren 

einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch den 

vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwicklungsformen einer 

Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung 

beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare 

Flächeninanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen Niststätten von 

europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG  
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Brutvogelarten der Gehölze 

Artengruppe: Gehölzbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Kohlmeise, Rotkehlchen, Kleiber, Tannenmeise 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der Hecken und Feldgehölze  
- jährlich neuer Nestbau 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
- Ernährung: Insekten, Spinnen, seltener Weichtiere 
 
Vorkommen in Brandenburg: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken oder Gebüschen 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

     nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Planungsraum wurden Brutaktivitäten von Gehölzbrütern nachgewiesen. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- Keine Gehölzbeseitigung 

- Extensivierungsmaßnahmen 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Mit dem geplanten Vorhaben erfolgen keine Gehölzbeseitigungen. Baubedingte Tötungen können demnach ausgeschlossen 

werden. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Errichtungsphase ist außerhalb der Brutperiode geplant. Störungen von Brutvögeln können damit ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), 

ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das 

Eintreffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes sind keine geeigneten 

Bruthabitate vorhanden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artengruppe: Höhlenbrüter 

Untersucht wurden: Buntspecht, Waldbaumläufer 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum, Nahrungshabitat genutzt  
-Brutplätze befinden sich auf Laub- und Nadelbäumen 
  
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potentieller Bruthabitate/ Lebensräume 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

     nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Brutaktivitäten der Höhlenbrüter konnten im Bereich des Waldes bzw. der Baumreihen nachgewiesen werden. 

 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

- keine Gehölzbeseitigungen 

- Einhaltung von Abständen zu hochwertigen Biotopstrukturen 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Es erfolgen keine Eingriffe im 

Bereich der Bruthabitate. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Errichtungsphase findet außerhalb der Brutperiode statt. Störungen können damit vermieden werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), 

ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das 

Eintreffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Betroffenheit von Brutvögeln der Offenlandbereiche (hier: Feldlerchen) 

Bisher vorliegende Studien zeigen auf, dass die Eignung von Solarparks als Habitate für 

bodenbrütende Offenlandvogelarten unterschiedlich bewertet werden. Badelt et al. (2020) 

vermuten, dass die Gestaltung der Anlage sowie des Umfeldes für die Habitatqualität 

entscheidend sind, sehen diesbezüglich jedoch noch weiteren Forschungsbedarf. 

Für eine prinzipielle Eignung von Solarparks als Habitat für bodenbrütende Offenlandarten 

spricht, dass zahlreiche Gefährdungsfaktoren, die für diese Arten in der intensiv genutzten 

Agrarlandschaft bekannt sind, innerhalb der eingezäunten Betriebsflächen von 

Solarenergieerzeugungsanlagen nicht oder nur stark eingeschränkt wirken. Hierzu gehören: 

• die intensive und häufige Bodenbearbeitung während der Brutsaison, was häufig zu 

Brutverlusten führt und 

• hohe Düngergaben, die zu einem schnellen Aufwuchs der Vegetation und damit zu 

dunkleren, feuchteren und kühleren Bedingungen am Boden sowie in der Folge zu einem 

Absinken der Beutetierarten und -zahlen führen. (vgl. Wahl 2014, S. 19) 

Auf Solarparkflächen wird hingegen die Vegetation regelmäßig gemäht, um Verschattungen zu 

vermeiden. Verbuschung durch Sukzession wird damit effektiv verhindert. Mitunter entwickeln 

sich Offenlandpflanzengesellschaften, die innerhalb heutiger Agrarlandschaften selten 

geworden sind.  

Durch Einzäunungen werden Nester von Bodenbrüter vor menschlichen Störungen und 

größeren Prädatoren geschützt werden. Unter den Modulflächen und angrenzenden  

Saumstrukturen können Brutvögel zudem Schutz vor Witterung und Feinden finden. Auch das 

Nahrungsangebot an Pflanzen, Insekten und Kleinsäugern entwickelt sich innerhalb von 

Solarparks mit einer hohen Biodiversität. 

Um den Solarpark selbst als Bruthabitat attraktiv zu machen, können die Module mit einem 

ausreichend großen Reihenabstand angeordnet (Peschel et al. 2019, S. 39) oder sogenannte 

Feldlerchenfenster als modulfreie Teilflächen eingeplant werden (Tröltzsch und Neuling 2013, 

S. 174).  

Innerhalb des Pflegemanagements eines Solarparks ist darauf zu achten, dass der 

Mahdzeitpunkt so gewählt wird, dass die Bodenbrüter nicht gefährdet werden und die Mahd auf 

Teilflächen gestaffelt wird (Lieder und Lumpe 2011, S. 10).  

Neben einem abgestuften Vegetationsmanagement, zum Beispiel auch mit einer Etablierung 

von offenen oder kurzrasigen Bodenstellen („Lerchenfenster“), können auch gezielte 

Strukturanreicherungen (durch Belassung von Materialresten, Neuanlage von Stein-/ 

Holzhaufen, Erhaltung und Ausbau von Offensandbereichen) oder die Aufwertung von 

Randbereichen vorgenommen werden (Kelm et al. 2014, S. 165). 
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Hinsichtlich der Auswirkungen von Solarparks auf Brutvögel der Offenlandbereiche ist der 

Ausgangszustand maßgebend. Erfolgt die Realisierung auf einer vormals intensiv genutzten 

Ackerfläche, ist mit der Schaffung zusätzlicher Habitatqualität für eine Reihe von 

Offenlandvögeln zu rechnen. Wird ein Vorhaben auf einer bereits für Offenlandbrüter wertvollen 

Fläche realisiert, kann es zu Habitatverlusten kommen (vgl. Demuth et al. 2019, S. 6). 

Vorliegend ist davon auszugehen, dass durch die intensive Vornutzung des Landwirtes sowie die 

in das Plankonzept integrierte Anlage von extensivierten Wildkorridoren sowie 

Feldlerchenfenstern eine Verbesserung der Habitatqualität eintreten wird und sich damit das 

Arteninventar als auch die Individuendichte erhöhen werden. 

Aufgrund der Möglichkeit von Bruten innerhalb der Baufelder bzw. nah angrenzend ist eine 

Zerstörung von Nestern und Gelegen bzw. eine Tötung von brütenden Vögeln oder deren 

Nachkommenschaft im Rahmen der Baufeldfreimachung jedoch nicht auszuschließen.  

Für Brutvögel, die sich jährlich einen neuen Nistplatz suchen, ist das Nest nach dem Ausflug der 

Jungvögel funktionslos. Für diese Fälle ist das Bruthabitat, innerhalb dessen im Folgejahr ein 

neuer Neststandort gesucht werden kann, als relevante Lebensstätte für die Beurteilung 

heranzuziehen.  

Trotz Inanspruchnahme möglicher Brutplätze kann vom Erhalt der Fortpflanzungsstätte 

ausgegangen werden, wenn sich innerhalb des Bruthabitats weitere vergleichbare 

Brutmöglichkeiten finden, an denen die Brutvögel ihr neues Nest bauen können. 

Maßnahmen: 

− Vermeidungsmaßnahme VA 1: Bauzeitenregelung zum Schutz der Brutvögel des Offenlands 

Die Baufeldberäumung ist im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen. Die 

Maßnahme ist im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durchzuführen. Bei Baufeldberäumung 

im Winter/Frühjahr hat der Baubeginn unmittelbar im Anschluss zu erfolgen, um Brutversuche von 

Offenlandbrütern zu vermeiden. 

Ziel der Maßnahme ist die Vermeidung der Verletzung und Tötung sowie die Zerstörung von 

Fortpflanzungsstätten von Brutvögeln (Offenland). 

− Schutzmaßnahme SA 1: Ökologische Baubegleitung 

Für die Baufeldmarkierung ist im Rahmen der ÖBB für die Dauer der Baumaßnahme die Kontrolle 

der zeitgerechten Markierung von Rohböden sowie die Funktionalität vor und während der 

gesamten Brutzeit (01.04. - 31.07.) sicherzustellen. 

Ziel der Maßnahme ist der Erhalt der Populationen durch eine frühzeitige Überwachung und 

Sicherung möglicher Lebensstätten und Habitate sowie die Gewährleistung zur Tötung von 

Individuen. 

− Schutzmaßnahme SA 2: Baufeldmarkierung im Offenland zum Schutz der Feldlerche (Pfähle und 

Flatterband, 01.04. - 31.07) 
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Bei Bauunterbrechungen im Baufeld, die länger als 10 Tage andauern, ist Rohboden innerhalb der 

Offenlandstandorte mit Flatterband und Pfählen abzuspannen, um eine Besiedlung durch die 

Arten zu verhindern. 

Ziel: Vermeidung der Verletzung und Tötung von Brutvögeln sowie der Zerstörung von 

Fortpflanzungsstätten 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Schutzmaßnahme kann das Eintreten von 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen vermieden werden. 

 

Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Feldlerche (Alauda arvensis) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der offenen Habitate  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Brandenburg: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potentieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

     nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Die intensiv genutzten Ackerflächen wurden von insgesamt fünf Feldlerchenpaaren als Brutrevier genutzt  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig, aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Nutzung 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

- Anlage von Lerchenfenstern 

- Extensivierung von Ackerland 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  
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Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Die Errichtung des Solarparks 

erfolgt außerhalb der Brutzeiten. Sollte sich der Baubeginn verschieben, ist unmittelbar vorher eine Kartierung der Fläche 

durchzuführen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Errichtungsphase findet außerhalb der Brutperiode statt. Störungen können damit vollständig vermieden werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), 

ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das 

Eintreffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Betroffenheit des Kranichs als Nahrungsgast 

Der Kranich besiedelt bevorzugt Waldgebiete mit Bruchwäldern und tritt auch in größeren 

Mooren, verlandeten Seen und weiteren ausgedehnten Feuchtgebieten sowie zunehmend in 

kleinen Feuchtgebieten in der Feldflur auf. Die Tiere ernähren sich von Pflanzen, Insekten, 

Würmern, Schnecken, Amphibien und Reptilien. Während der Brutzeit werden vornehmlich 

Flächen im Wald, in angrenzenden Mooren, Feuchtgebiet und auf Grünland aufgesucht. 

Die Ackerflächen sind als Nahrungsflächen zu vernachlässigen. Waldflächen haben eine deutlich 

höhere Bedeutung, ebenso wie Grünland- und Moorflächen. Wenige Tage nach dem Schlupf 

führen die Kraniche ihre flugunfähigen Jungen zur Nahrungssuche in die nähere Umgebung.  

Da die Ackerflächen keine essentiellen Nahrungshabitate bilden, führt die Beanspruchung der 

Flächen zu keinem erheblichen Verlust für Nahrungshabitate der Art. 

Bruthabitate befinden sich nicht innerhalb des Planungsraumes. Ein Neststandort wurde 

während der Begehungen nicht gefunden. Das Planungskonzept sieht die Anlage von 

Wildkorridoren vor. Ein Führen der Jungen durch den Vorhabenstandort ist weiterhin 

uneingeschränkt möglich. Das Planungskonzept sieht zudem die Entwicklung von mindestens 

40 m breiten Blühstreifen entlang der Wälder vor. Mit der Extensivierung dieser Flächen wird 

sich das Nahrungsangebot im Vergleich zu den intensiv genutzten Ackerflächen deutlich 

verbessern. 
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Art: Kranich (Grus grus) als Nahrungsgast 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung: 
- Kraniche nutzen unterschiedliche Habitattypen als Brutlebensraum: Birken- und Erlensümpfe, Dünenheiden, Verlandungszonen von Seen 
und Fließgewässern, Feldsölle, Nassbrachen, überstaute Wiesen. Aufgelassene Torftagebaue oder verlandete 
Teichanlagen 
- Kraniche sind tagaktiv 
- Nahrung sind Beeren, Getreide, Feldpflanzen, Insekten, Würmer, kleine Wirbeltiere 
- die Art wird als nicht lärmempfindlich eingestuft 
- in der Jungenführung beträgt Abstand zu Straßen bis zu 500 m 
- stärker befahrene Straßen und Straßen ohne sichtbare Menschen werden mit Entfernungen von 100 m gemieden 
- Fluchtdistanz zu sichtbaren Menschen beträgt 200 bis 500 m 

Vorkommen in M-V: 
- Der Kranich gilt aktuell als nicht gefährdet, dank umfangreicher internationaler und nationaler Schutzmaßnahmen. 

Gefährdungsursachen: 
Lebensraumzerstörung durch Entwässerung, Denaturierung von Mooren, Aufforstungen und Versiegelungen, Elektrische 
Freileitungen, Störungen in den Brutgebieten 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

  nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Es konnte ein Kranichpaar als Nahrungsgast beobachtet werden. Ein Neststandort wurde nicht gefunden. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Bauzeit außerhalb der Brutzeit 

- eng aneinander liegende Bauereignisse  

- keine Inanspruchnahme des Bruthabitates 

- Anlage von Wildkorridoren, um ein Führen der Jungen zu gewährleisten 

- Schaffung von Blühstreifen 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind 

Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  

 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Bruthabitate des Kranichs befinden sich nicht im Planungsraum. Der Vorhabenstandort diente der Nahrungssuche. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Bauzeit erfolgt außerhalb des Brutzeitraumes. Potenzielle Bruthabitate werden nicht überplant. Für den Kranich wird sich der Entzug 

von Ackerflächen als Nahrungshabitat nicht negativ auf die insgesamt bestehende Habitat-Qualität auswirken, denn mit der Anlage von 

Wildkorridoren und Blühstreifen entlang des Waldrandes, wird sich das Nahrungsangebot verbessern.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- und 

Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion 

wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Das Bruthabitat wird in seiner Ausprägung nicht verändert oder beeinträchtigt. Zusätzlich erfolgt die Umwandlung von 

intensiv genutzten Ackerflächen in Blühstreifen, was die Habitatqualität steigern wird. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Biotope 

Für die Planung ist ein bereits anthropogen vorbelasteter Standort vorgesehen. Hochwertige 

Außenbereichsstandorte mit einer hohen Bedeutung für den Artenschutz werden nicht 

beansprucht.  

Im Rahmen des Eingriffs- und Ausgleichskonzeptes erfolgt die Schaffung neuer Gehölz- und 

Offenlandbiotope (Hecken, Blühstreifen). 

Avifauna 

• Zeitliche Beschränkung des Starts der bauvorbereitenden und direkten Baumaßnahmen 

hinsichtlich der Avifauna auf die brutfreie Periode (Ende Juli bis Februar) zur Vermeidung 

von Störungen.  

Alternativ Bauzeit für einzelne Streckenabschnitte ohne Brutvogelaktivitäten unter 

bestimmten Voraussetzungen (Kontrolle unmittelbar vor Baustart) auch innerhalb der 

Brutperiode, sofern die Baumaßnahmen (Beunruhigung) dort ohne Unterbrechung 

erfolgen. 

• Anlage von mindestens 3 Feldlerchenniststätten innerhalb der mit „G“ gekennzeichneten 

Flächen. Als Pflegemanagement sind diese Feldlerchenniststätten im Zeitraum vom 15. Mai 

bis 30. Juli eines Jahres mit Balkenmähwerken zu mähen. Eine Mahdhöhe von 15 cm darf 

dabei nicht unterschritten werden. 

• Erhalt und Schaffung neuer Gehölz- und Offenlandbiotope (Hecken, Blühstreifen) 

• Baumaßnahmen erfolgen unter ökologischer Baubegleitung 

Kleinsäuger 

• Die Umzäunung der Anlage muss eine Durchlässigkeit für Kleintiere gewährleisten. Dies 

wird durch einen Bodenabstand des Zaunes von mindestens 10 cm über dem gewachsenen 

Gelände gewährleistet.  

Gemäß § 9 Abs. 1 BauGB können Festsetzungen im Bebauungsplan aus städtebaulichen 

Gründen erfolgen. In diesem Sinne fehlen für die o.g. Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen das städtebauliche Erfordernis und der bodenrechtliche Bezug. 

Aus diesem Grund erfolgt die für den Investor verpflichtende Sicherung der Maßnahmen 

innerhalb des Städtebaulichen Vertrages. 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) 

sind unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten nicht erforderlich. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung eines Vorhabens 

durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefährdet 

ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die 

vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten 

überlagern. Im vorliegenden Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, 

ob ein drohender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend zur 

Unzulässigkeit der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich der Ortslage Gielsdorf 

führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weichtiere, Libellen, 

Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische und Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im 

Rahmen der Relevanzprüfung ausgeschlossen werden. Im Ergebnis der durchgeführten 

Kartierung konnte ebenfalls ein Vorkommen von Amphibien und Reptilien ausgeschlossen 

werden.  

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Brutvögel (Boden-, Gehölz- und 

Höhlenbrüter sowie insbesondere Kranich als Nahrungsgast). Es konnte gutachterlich festgestellt 

werden, dass unter Einhaltung der Maßnahme kein Eintreffen von Verbotstatbeständen 

vorhersehbar ist. 

Der Planungsraum ist anthropogen geprägt. Für die Artenzusammensetzung und die 

Artendichte werden sich mit der Umsetzung des Vorhabens keine relevanten Änderungen 

ergeben. Die ökologische Funktion des Planungsraumes bleibt aufgrund der geringen 

Wirkfaktoren des Vorhabens in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Die geplante Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich der 

Ortslage Gielsdorf sind mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des 

Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in Bezug auf die 

untersuchten Arten können unter Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen 

ausgeschlossen werden. 
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